
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/10/6 1Ob161/00h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.2000

Norm

ABGB §1325 C

Rechtssatz

Kosten der Fahrten des Verletzten zu und von Therapie-Stätten sind Heilbehandlungskosten ("Heilungskosten"), zu

deren Deckung das Pflegegeld nicht bestimmt ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 161/00h

Entscheidungstext OGH 06.10.2000 1 Ob 161/00h
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